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Fehlen dieser Worte nicht eigens bemerkt ist, z. B. ‘quod] 
eo quod’ Alt; ‘quare’ J; oder ‘XV sol. conponat’ P 1; 
‘sol. XII conponat’ Ald; ‘XV conponat’ B 1; ‘XII sol.’ 
Ad u. s. w. bedeuten, dass an Stelle der zuerst erwähnten 
Worte in den einzelnen Hss., die vermerkt sind, eben das 
steht, was für jede angegeben wurde, ohne dass etwa noch 
besonders ausgeführt würde, dass oben z. B. ‘eo’ hinzu- 
gefügt oder bei B 1 ‘solidos’, bei Ad ‘conponat’ fehlen.

In einer Beziehung war ich absichtlich sehr kon- 
servativ, nämlich gegenüber der bisher herrschenden Aus- 
gabe Merkels, in dem ich ihrer Titel- und Kapiteleinteilung 
und Numerierung soweit als nur irgend möglich gefolgt 
bin. Es wäre ja nichts leichter gewesen als hier Aen- 
derungen vorzunehmen. Nur wo es mir ganz unvermeid- 
lich schien, habe ich aber solche Aenderungen vor- 
genommen, z. B. wo man die von Merkel im Texte I als 
Appendices ausgeschiedenen Kapitel in den Text wieder 
einfügen oder ein Kapitel von einer Stelle, an die es sich 
in einem Teile der Hss. und in Merkels Ausgabe hin- 
verirrte, an jene zurückversetzen musste, an die es ur- 
sprünglich und sachlich gehört. Wo es irgendwie zu ver- 
meiden war, habe ich es aber bei der alten Numerierung 
belassen aus der rein praktischen üeberlegung, dass die 
grosse umfassende Literatur der letzten Decennien mit 
ihren zum Teil geradezu lapidaren Werken allgemein nach 
der Merkelschen Ausgabe zitiert, und dass es eine unen- 
liche, nicht zu rechtfertigende Erschwerung für die Be- 
nutzung der neuen Ausgabe bedeuten würde, wenn nun 
alle diese Zitate nach der neuen Numerierung nicht 
stimmen würden. Aus diesen Gründen habe ich Ab- 
änderungen, auch wo sie nahe gelegen hätten, wie z. B. 
die Kassierung des gesonderten Titels III, unterlassen 
und wo sie notwendig waren, die Numerierung nach dem 
Texte I der Merkelschen Ausgabe im Drucke als Marginal- 
notiz hinzugefügt.

Eine Frage, die mehr die äussere Anordnung als das 
Wesentliche betrifft, ist die Behandlung der Kapitel- 
rubriken.

Die Mehrzahl der Hss. schickt dem Texte einen 
Index voraus, d. h. eine Uebersicht kurzer Angaben über 
den Inhalt der einzelnen Kapitel. Nur wenige unter den 
Hss. haben diese kurzen Inhaltsangaben als Rubriken den 
einzelnen Kapiteln vorangestellt, so L und P 61 und die

1) Nur ein Teil der Hs. P 6 hat statt dieser Rubriken eine Kapitel- 
numerierung,


